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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

11.11.1963 

Geschäftszahl 

1053/63 

Rechtssatz 

Ein Vermächtnisnehmer haftet nicht für allgemeine Nachlaßverbindlichkeiten, sondern nur für solche Lasten, die 
ihm in Form eines Vermächtnisses oder durch das Vermächtnis auferlegt sind oder in wirtschaftlicher Beziehung 
zu dem ihm zugefallenen Vermögen stehen. Nur diese Lasten bilden eine Abzugspost bei der Bemessung der 
vom Vermächtnisnehmer zu entrichtenden Erbschaftssteuer. Im übrigen hat für Nachlaßschulden der Erbe, nicht 
aber der Vermächtnisnehmer aufzukommen. 
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